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Sehr geehrte  
Damen und Herren Aktionäre,

ein gut gehendes Chemiegeschäft und schwierige Bedingungen auf dem 
 Solarmarkt haben das Geschäftsjahr 2018 von WACKER geprägt. Insgesamt ist 
der Umsatz um ein Prozent auf 4,98 Milliarden Euro gestiegen. Das Ergebnis 
vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA ) ist acht Prozent unter dem 
Vorjahr und beläuft sich auf 930 Millionen Euro. Der Grund für den Rückgang 
liegt in den noch nicht erhaltenen Versicherungsleistungen für die Betriebs
unterbrechung aus dem Schadensfall an unserem USStandort Charleston. 
 Dagegen ist das Konzernergebnis aus fortgeführten Aktivitäten gegenüber 
dem Vorjahr um vier Prozent auf 260 Millionen Euro gewachsen.

Die noch nicht erhaltenen Versicherungsleistungen haben sich auch auf die 
Höhe unserer Nettofinanzschulden ausgewirkt. Sie liegen bei 609 Millionen Euro 
und damit über dem Vorjahr. Der NettoCashflow war mit rund 125 Millionen Euro 
deutlich positiv, aber auf Grund unserer wie geplant höheren Investitionen und 
höherer Auszahlungen für das Working Capital und Steuern deutlich unter 
 Vorjahr. Insgesamt war 2018 für WACKER ein Jahr mit Licht und Schatten. Sehr 
gut hat sich das Geschäft in unseren Chemiebereichen entwickelt, insbeson
dere mit unseren Siliconprodukten. Hier konnte der Umsatz um 14 Prozent 
 zulegen. Verantwortlich dafür waren das Mengenwachstum bei margenstarken 
Spezial produkten und höhere Preise bei Standardprodukten. Das EBITDA der 
Chemiebereiche stieg auf über 780 Millionen Euro, trotz der deutlich höheren 
 Rohstoffkosten, vor allem in unserem Polymergeschäft.

Unseren Geschäftsbereich WACKER BIOSOLUTIONS haben wir weiter gestärkt 
mit einem neu erworbenen Produktionsstandort zur Herstellung von Pharma
wirkstoffen. Wir verdoppeln damit unsere Produktionskapazitäten im stark 
wachsenden Markt für Biopharmaka. Positiv ist auch: Nach dem Schadensfall im 
September 2017 an unserem  amerikanischen Polysiliciumstandort in Charleston 
haben wir im 2. Quartal die Produktion wieder  aufgenommen und im Dezember 
2018 die volle Kapazität  erreicht. Abgesehen von dieser  guten Nachricht waren 
die Marktbedingungen im Geschäftsbereich WACKER POLYSILICON jedoch 
sehr herausfordernd. Die Entscheidung Chinas, die  Einspeisevergütung für 
 Solarstrom teilweise zu kürzen und den Zubau von  Solaranlagen zu drosseln, 
hat sich negativ auf unser Geschäft ausgewirkt. Auf Grund des guten Konzern
ergebnisses aus fortgeführten Aktivitäten schlagen Aufsichtsrat und Vorstand 
der Hauptversammlung im Mai 2019 vor, eine  Dividende von 2,50 Euro je Aktie 
auszuschütten.

Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft ein zur ordentlichen Haupt
versammlung am Donnerstag, 23. Mai 2019, um 10:00 Uhr im Internationalen 
Congress Center München ( ICM) auf dem Messegelände Riem, Am Messesee 6, 
81829 München.

 
Mit freundlichen Grüßen

Wacker Chemie AG

Dr. Rudolf Staudigl
Vorsitzender des Vorstands

Dr. Peter-Alexander Wacker
Vorsitzender des Aufsichtsrats
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1.
Vorlage des festgestellten Jahres-
abschlusses zum 31.12.2018, des 
gebilligten Konzernabschlusses 
zum 31.12.2018 und des zusam-
mengefassten Lageberichts für 
das Geschäftsjahr  2018 ein-
schließlich des erläuternden 
 Berichts des Vorstands zu den 
 Angaben nach § 289a Abs. 1 und 
§ 315a Abs. 1 HGB sowie des 
 Berichts des Aufsichtsrats für 
das Geschäftsjahr 2018

Der Aufsichtsrat hat den vom Vor
stand aufgestellten Jahresabschluss 
und den Konzernabschluss gebil
ligt; der Jahresabschluss ist damit 
festgestellt. Gemäß den gesetz
lichen Bestimmungen ist daher zu 
diesem Punkt der Tagesordnung 
keine Beschlussfassung der Haupt  
versammlung vorgesehen.

2. 
Beschlussfassung über die 
 Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schla
gen vor, den Bilanzgewinn des 
 Geschäftsjahres 2018 in Höhe von 
1.482.297.148,51 € wie folgt zu ver
wenden:

2.1.
Ausschüttung an die Aktionäre: 
124.194.957,50 €

Dies entspricht angesichts der 
 Einteilung des Grundkapitals von 
260.763.000,00 € in 52.152.600 Stück
aktien unter Berücksichtigung der 
von der Gesellschaft gehaltenen 
2.474.617 eigenen Aktien, aus de
nen der Gesellschaft keine Rechte 
zustehen, der Zahlung einer Divi
dende von 2,50 € je dividenden
berechtigter Aktie.

2.2.
Gewinnvortrag auf neue Rechnung:
1.358.102.191,01 €

3. 
Beschlussfassung über die  
Entlastung der Mitglieder  
des Vorstands

Vorstand und Aufsichtsrat schla
gen vor, den Mitgliedern des Vor
stands der  Wacker Chemie AG für 
das Geschäftsjahr 2018 Entlastung 
zu erteilen.

4.
Beschlussfassung über die 
Entlastung der Mitglieder
des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schla
gen vor, den Mitgliedern des Auf
sichtsrats der  Wacker Chemie AG 
für das Geschäftsjahr 2018 Entlas
tung zu erteilen.

5. 
Wahl des Abschlussprüfers

Der Aufsichtsrat schlägt – jeweils 
gestützt auf die Empfehlung und 
Präferenz des Prüfungsausschus
ses – vor, zu beschließen:

(a)  Die KPMG AG Wirtschaftsprü
fungsgesellschaft, München, 
wird zum Abschlussprüfer des 
Jahresabschlusses und des 
Konzernabschlusses für das 
am 31.12.2019 endende Ge
schäftsjahr sowie zum Prüfer 
für eine etwaige prüferische 
Durchsicht von Zwischenfinanz
berichten für das Geschäftsjahr 
2019 gewählt.

(b)  Die KPMG AG Wirtschaftsprü
fungsgesellschaft, München, 
wird zum Prüfer für eine etwa
ige prüferische Durchsicht des 

 Tagesordnung  
 
zur Hauptversammlung der  Wacker Chemie AG  
am Donnerstag, den 23. Mai 2019, um 10:00 Uhr, in München
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Zwischenfinanzberichts für das 
erste Quartal des Geschäfts
jahrs 2020 gewählt.

Zugänglich gemachte 
 Unterlagen

Diese Einberufung der Hauptver
sammlung, die gesetzlich zugäng
lich zu machenden Unterlagen und 
Anträge von Aktionären sowie wei
tere Informationen und weiterge
hende Erläuterungen zu den Rech
ten der Aktionäre nach §§ 122 
Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 
AktG stehen ab dem Zeitpunkt der 
Einberufung der Hauptversamm
lung auch auf der Internetseite der 
Gesellschaft zur Verfügung unter 
www.wacker.com/hauptversammlung

Als besonderer Service werden die 
gesetzlich zugänglich zu machen
den Unterlagen den Aktionären auf 
Anfrage auch zugesandt. Es wird 
darauf hingewiesen, dass der ge
setzlichen Verpflichtung mit der 
Zugänglichmachung auf der Inter
netseite der Gesellschaft Genüge 
getan ist. Daher wird die Gesell
schaft lediglich einen Zustell
versuch mit einfacher Post unter
nehmen.

Auch in der Hauptversammlung 
werden die gesetzlich zugänglich 
zu machenden Unterlagen aus
liegen.

Die Abstimmungsergebnisse wer
den nach der Hauptversammlung 
ebenfalls auf der Internetseite der 
Gesellschaft veröffentlicht.

Anzahl der Aktien und 
 Stimmrechte

Das Grundkapital der Gesellschaft 
ist eingeteilt in 52.152.600 nennwert
lose Stückaktien mit ebenso vielen 

Stimmrechten. Die Gesellschaft 
hält zum Zeitpunkt der Einberufung 
2.474.617 eigene Aktien. Hieraus 
stehen ihr keine Stimmrechte zu.

Voraussetzungen für die Teil-
nahme an der Hauptversammlung 
und die Ausübung des Stimm-
rechts

Zur Teilnahme an der Hauptver
sammlung und zur Ausübung des 
Stimmrechts sind nur die Aktionäre 
berechtigt, die sich bei der Gesell
schaft fristgerecht in Textform an
gemeldet haben. Die Anmeldung 
muss der Gesellschaft unter der 
nachfolgenden Adresse spätestens 
am 16. Mai 2019, 24:00 Uhr, zugehen: 

Wacker Chemie AG
c/o Deutsche Bank AG
Securities Production
General Meetings
Postfach 20 01 07
60605 Frankfurt am Main
Fax: +49 69 12012  86045
EMail: wp.hv@dbis.com

Die Berechtigung zur Teilnahme an 
der Hauptversammlung ist durch 
eine in Textform in deutscher oder 
englischer Sprache erstellte Be
scheinigung des depotführenden 
Instituts über den Anteilsbe
sitz nachzuweisen. Der Nachweis 
muss sich auf den Beginn des 
21. Tages vor der Hauptversamm
lung (2. Mai 2019, 00:00 Uhr ) be
ziehen ( „Nachweisstichtag“ ) und 
der Gesellschaft unter obenge
nannter Adresse spätestens am 
16. Mai 2019, 24:00 Uhr, zugehen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, bei 
Zweifeln an der Richtigkeit oder 
Echtheit des Nachweises einen ge
eigneten weiteren Nachweis zu 
verlangen. Wird dieser Nachweis 
nicht oder nicht in gehöriger Form 
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erbracht, kann die Gesellschaft 
den Aktionär zurückweisen.

Die Aktionäre erhalten nach Ein
gang der Anmeldung und der Be
scheinigung über den Anteilsbesitz 
von der obengenannten Anmelde
stelle Eintrittskarten für die Haupt
versammlung. Um den rechtzei
tigen Erhalt der Eintrittskarten 
sicherzustellen, bitten wir die 
 Aktionäre, möglichst frühzeitig eine 
Eintrittskarte bei ihrem depot
führenden Institut anzufordern. Die 
Übersendung der Anmeldung und 
des Nachweises des Anteilsbesitzes 
werden in diesen Fällen in der 
 Regel durch das depotführende 
Ins titut vorgenommen. Aktionäre, 
die rechtzeitig eine Eintrittskarte für 
die Hauptversammlung über ihr 
depotführendes Institut anfordern, 
brauchen deshalb in der Regel 
nichts weiter zu veranlassen. Im 
Zweifel sollten sich Aktionäre 
bei  ihrem depotführenden Institut 
erkundigen, ob dieses für sie die 
Anmeldung und den Nachweis des 
Anteilsbesitzes vornimmt. Eintritts
karten sind reine Organisations
mittel und stellen keine zusätz
lichen Teilnahmebedingungen dar.

Wir bitten um Verständnis, dass für 
jedes Aktiendepot grundsätzlich 
nur bis zu zwei Eintrittskarten für 
die Hauptversammlung ausgestellt 
werden.

Bedeutung des Nachweis stich tags 
(„Record Date“)

Der Nachweisstichtag ( „Record 
Date“ ) ist das entscheidende Da
tum für den Umfang und die Aus
übung des Teilnahme und Stimm
rechts in der Hauptversammlung. 
Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt 
für die Teilnahme an der Hauptver
sammlung oder die Ausübung des 

Stimmrechts als Aktionär nur, wer 
einen Nachweis des Anteilsbesit
zes zum Record Date erbracht hat. 
Veränderungen im Aktienbestand 
nach dem Record Date haben hier
für keine Bedeutung. Personen, die 
am Record Date noch keine Aktien 
besitzen und erst danach Aktionär 
der Gesellschaft werden, sind für 
die von ihnen gehaltenen Aktien 
an  der Hauptversammlung nur 
 teilnahme und stimmberechtigt, 
wenn der Gesellschaft form und 
fristgerecht eine Anmeldung nebst 
Aktienbesitznachweis des bisherigen 
Aktionärs zugeht und dieser den 
neuen Aktionär bevollmächtigt 
oder zur Rechtsausübung ermäch
tigt. Aktionäre, die sich ordnungs
gemäß angemeldet und den Nach
weis erbracht haben, sind auch 
dann zur Teilnahme an der Haupt
versammlung und zur Ausübung 
des Stimmrechts berechtigt, wenn 
sie die Aktien nach dem Record 
Date veräußern. Der Nachweis
stichtag hat keine Auswirkungen 
auf die Veräußerbarkeit der Aktien 
und ist kein relevantes Datum für 
eine eventuelle Dividendenberech
tigung.

Stimmrechtsvertretung und 
 Verfahren für die Stimmabgabe 
durch Bevollmächtigte

Das Stimmrecht kann auch durch 
einen Bevollmächtigten ausgeübt 
werden, z. B. durch ein Kreditins
titut, eine Aktionärsvereinigung 
oder die von der Gesellschaft be
nannten Stimmrechtsvertreterin
nen. Auch in diesem Fall sind eine 
fristgerechte Anmeldung des Akti
onärs zur Hauptversammlung und 
ein fristgerechter Nachweis des 
Anteilsbesitzes des Aktionärs, je
weils wie vorstehend beschrieben, 
erforderlich.
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Wenn weder ein Kreditinstitut noch 
eine Aktionärsvereinigung oder an
dere diesen gemäß § 135 Abs. 8 
AktG oder § 135 Abs. 10 i.V.m. § 125 
Abs. 5 AktG gleichgestellte Per
sonen, Institute oder Unternehmen 
bevollmächtigt werden, bedürfen 
die Erteilung der Vollmacht, ihr 
 Widerruf und der Nachweis der 
Bevollmächtigung gegenüber der 
Gesellschaft nach § 134 Abs. 3 Satz 
3 AktG und § 14 Abs. 3 der Satzung 
der Textform. Zur Erteilung der 
Vollmacht kann das Vollmachts
formular verwendet werden, das 
die Aktionäre zusammen mit der 
Eintrittskarte erhalten.

Der Nachweis über die Bestellung 
eines Bevollmächtigten gegenüber 
der Gesellschaft kann auch durch 
die Übermittlung der Bevollmächti
gung in Textform an die folgende 
EMailAdresse erfolgen:
WackerHV2019@computershare.de

Bei der Bevollmächtigung von 
 Kreditinstituten, Aktionärsvereini
gungen oder diesen nach § 135 
Abs. 8 AktG oder § 135 Abs. 10 i.V.m. 
§ 125 Abs. 5 AktG gleichgestellten 
Personen, Instituten oder Unter
nehmen gilt das Erfordernis der 
Textform nach § 134 Abs. 3 Satz  3 
AktG und § 14 Abs. 3 der Satzung 
nicht. Allerdings sind in diesen 
 Fällen die Regelungen in § 135 AktG 
sowie möglicherweise weitere 
 Besonderheiten zu beachten, die 
von den jeweils Bevollmächtigten 
vorgegeben werden und bei diesen 
zu erfragen sind.

Stimmrechtsvertretung 
durch weisungsgebundene 
Stimmrechtsvertreter der 
 Gesellschaft

Die Gesellschaft hat zwei Vertrete
rinnen für die weisungsgebundene 

Ausübung des Stimmrechts der 
Aktionäre bestellt. Aktionäre, die 
diesen von der Gesellschaft be
nannten Stimmrechtsvertreterin
nen eine Vollmacht erteilen wollen, 
können hierzu das Vollmachts
formular für die von der Gesell
schaft benannten Stimmrechtsver
treterinnen verwenden, das mit der 
Eintrittskarte verbunden ist.

Vollmachten mit Weisungen an die 
von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreterinnen der Ge
sellschaft sind bis spätestens 
22. Mai 2019, 24:00 Uhr (Eingang), 
an die folgende Adresse zu über
senden:

Wacker Chemie AG 
c/o Computershare  
Operations Center
80249 München
Fax: +49 89 30903 74675
EMail:  
WackerHV2019@computershare.de

Weitere Informationen zur Teil
nahme an der Hauptversammlung 
sowie zur Vollmachts und Wei
sungserteilung können auf der In
ternetseite der Gesellschaft einge
sehen werden unter 
www.wacker.com/hauptversammlung

Ergänzungsanträge zur 
 Tagesordnung auf Verlangen 
 einer Minderheit gemäß  
§ 122 Abs. 2 AktG

Aktionäre, deren Anteile zusammen 
den anteiligen Betrag von 500.000, € 
am Grundkapital erreichen, dies 
 entspricht 100.000 nennwertlosen 
Stückaktien, können verlangen, dass 
Gegenstände auf die Tagesordnung 
gesetzt und  bekannt gemacht 
 werden. Jedem neuen Gegenstand 
muss eine  Begründung oder eine 
Beschlussvorlage beiliegen.
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Ergänzungsver langen müssen 
schriftlich an den Vorstand ge
richtet und der Gesellschaft bis 
spätestens 22. April 2019, 24:00 Uhr, 
zugegangen sein. Ergänzungs
verlangen können an die nachfol
gend genannte Adresse gerichtet 
werden:

Wacker Chemie AG
Investor Relations
HannsSeidelPlatz 4
81737 München

Die Antragsteller haben gemäß 
§ 122 Abs. 2 i.V.m. Abs. 1 AktG nach
zuweisen, dass sie seit mindestens 
90 Tagen vor dem Zugang des Ver
langens Inhaber der erforderlichen 
Anzahl Aktien sind und dass sie die 
Aktien bis zur Entscheidung des 
Vorstands über den Antrag halten; 
auf die Fristberechnung ist § 121 
Abs. 7 AktG entsprechend anzu
wenden.

Bekannt zu machende Ergän
zungsverlangen zur Tagesordnung 
werden – soweit dies nicht bereits 
mit der Einberufung geschehen 
ist  – unverzüglich nach Zugang 
des Verlangens im Bundesanzeiger 
bekannt gemacht und solchen 
 Medien zur Veröffentlichung zu
geleitet, bei denen davon ausge
gangen werden kann, dass sie die 
 Informationen in der gesamten 
 Europäischen Union verbreiten. Sie 
werden außerdem unter der fol
genden Internetadresse bekannt 
und zugänglich gemacht und den 
Aktionären mitgeteilt:
www.wacker.com/hauptversammlung

Anträge und Wahlvorschläge 
von Aktionären gemäß  
§ 126 Abs. 1 und § 127 AktG

Aktionäre können Gegenanträge 
gegen einen Vorschlag von Vor
stand und Aufsichtsrat zu einem 
bestimmten Tagesordnungspunkt 
sowie Wahlvorschläge an die Ge
sellschaft übersenden.

Gegenanträge sowie Wahlvor
schläge von Aktionären, die bis 
spätestens 8. Mai 2019, 24:00  Uhr, 
bei der Gesellschaft unter der 
nachfolgend genannten Adresse 
eingegangen sind, werden ein
schl ießl ich des Namens des 
 Aktionärs sowie zugänglich zu 
 machender Begründungen und 
gegebenenfal ls versehen mit 
den  nach § 127 Satz 4 AktG 
zu  ergänzen den  Inhalten unver
züglich nach  ihrem Eingang unter 
der nach folgend aufgeführ ten 
 Adresse im Internet (www.wacker.

com/ hauptversammlung ) zugänglich 
gemacht:

Wacker Chemie AG
Investor Relations
HannsSeidelPlatz 4
81737 München
Fax: +49 89 6279   2910
EMail: 
hauptversammlung@wacker.com

Gegenanträge und Wahlvorschlä ge, 
die nicht an die vorgenannte 
 Adresse der Gesellschaft adres
siert sind oder verspätet eingehen, 
werden von der Gesellschaft nicht 
im Internet veröffentlicht.

Die Gesellschaft kann von der Zu
gänglichmachung eines Gegenan
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trags und seiner Begründung bzw. 
eines Wahlvorschlags absehen, 
wenn einer der Ausschlusstat
bestände des § 126 Abs. 2 AktG vor
liegt. Die Ausschlusstatbestände 
sind auf der Internetseite der Ge
sellschaft dargestellt unter
www.wacker.com/hauptversammlung

Wahlvorschläge werden zudem 
nur zugänglich gemacht, wenn sie 
den Namen, ausgeübten Beruf 
und Wohnort der vorgeschlagenen 
 Person und bei Vorschlägen zur 
Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern 
zusätzlich die Angaben zu deren 
Mitgliedschaft in anderen gesetz
lich zu bildenden Aufsichtsräten 
enthalten.

Eine Abstimmung über einen 
 Gegenantrag oder Wahlvorschlag 
in der Hauptversammlung setzt 
 voraus, dass der Gegenantrag 
oder Wahlvorschlag während der 
Hauptversammlung gestellt wird. 
Gegenanträge und Wahlvorschläge 
in der Hauptversammlung können 
auch ohne vorherige fristgerechte 
Übermittlung gestellt werden.

Auskunftsrecht der Aktionäre 
gemäß § 131 Abs. 1 AktG

Jedem Aktionär ist auf Verlangen 
in  der Hauptversammlung vom 
Vorstand Auskunft über Ange
legenheiten der Gesellschaft, ein
schließlich der rechtlichen und 
 geschäftlichen Beziehungen zu 
verbundenen Unternehmen, sowie 
über die Lage des Konzerns und 
der in den Konzernabschluss 
 einbezogenen Unternehmen zu ge
ben, soweit sie zur sachgemäßen 
Beurteilung des Gegenstandes der 

Tagesordnung erforderlich ist. Aus
kunftsverlangen sind in der Haupt
versammlung grundsätzlich münd
lich im Rahmen der Aussprache zu 
stellen. Gemäß § 15 Abs. 2 Satz 3 
der Satzung kann der Versamm
lungsleiter das Frage und Rede
recht der Aktionäre zeitlich ange
messen beschränken. Zudem kann 
der Vorstand in bestimmten, in 
§ 131 Abs. 3 AktG geregelten Fällen 
die Auskunft verweigern. Diese 
Fälle sind auf der Internetseite der 
Gesellschaft dargestellt unter
www.wacker.com/hauptversammlung.

Hinweis zum Datenschutz

Einzelheiten zum Umgang mit 
 personenbezogenen Daten der 
 Aktionäre und zu den Rechten 
der Aktionäre nach der EUDaten
schutzgrundverordnung (DSGVO) 
entnehmen Sie bitte der Internet
seite der Gesellschaft unter
www.wacker.com/hv-datenschutz

 
München, im April 2019

Wacker Chemie AG
Der Vorstand

Wacker Chemie AG 
 
Vorsitzender des Aufsichtsrats: 
Dr. Peter-Alexander Wacker

Vorstand:
Dr. Rudolf Staudigl (Vorsitzender)
Dr. Christian Hartel
Dr. Tobias Ohler
Auguste Willems

Sitz der Gesellschaft: München · Amtsgericht München HRB 159705
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Anfahrtsplan zum ICM

Veranstaltungsort:

ICM – Internationales Congress
Center München
Am Messesee 6, Messegelände
81829 München

Einlass: ab 8:30 Uhr
Beginn: 10:00 Uhr

Mit dem Auto:
Die Neue Messe München/das ICM 
liegt direkt an der A94 und ist über 
die Ausfahrten FeldkirchenWest 
(Ausfahrt Nr. 6) bzw. MünchenRiem 
(Ausfahrt Nr. 5) zu erreichen.

Parken:
Im Parkhaus West des ICM können 
Sie kostenfrei parken (siehe Lage
plan ICM übernächste Seite). Bitte 
zeigen Sie hierzu Ihr Parkhaus 
ticket an der Zentralen Information 
vor. Sie erhalten dann ein kosten
loses Ausfahrticket.

So finden Sie uns 8



Netzplan der S- und U-Bahnen München (MVV )

Mit öffentl. Verkehrsmitteln (MVV):
Am Tag der Hauptversammlung 
sind für Sie die Fahrten mit den 
 öf fentlichen Verkehrsmitteln in 
München (MVVGesamtnetz) kos
tenfrei. Hierzu führen Sie bitte das 
Anschreiben, das Sie mit der Ein
trittskarte erhalten haben, bei sich. 
Die UBahnlinie U2 fährt ab 5:30 Uhr 
direkt zur Neuen Messe München/
ICM, Haltestelle Messestadt West.

Nähere Informationen siehe unter
www.icm-muenchen.de.

9

http://www.icm-muenchen.de


P3

Lageplan ICM
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Ihre Notizen 11
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Die Inhalte dieser Einladung sprechen Frauen und Männer gleicher- 
maßen an. Zur besseren Lesbarkeit wird nur die männliche Sprachform 
(z. B. Aktionär, Aktionärsvertreter) verwendet.



Wacker Chemie AG 
Hauptversammlung
Postfach 83 10 57
81710 München 
Hotline + 49  89  6279  -1444
hauptversammlung@wacker.com 
www.wacker.com/hauptversammlung
www.wacker.com

mailto:hauptversammlung%40wacker.com?subject=
http://www.wacker.com/hauptversammlung
http://www.wacker.com

